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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.	�Wie viele der in Baden-Württemberg lebenden Ausländer wurden in den Jah-
ren 2015 bis 2025 im Rems-Murr-Kreis eingebürgert (bitte nach Jahr, Staats-
angehörigkeit, Alter, Geschlecht aufschlüsseln)?

2.	�Nach wie vielen Jahren erfolgten diese Einbürgerungen im Rems-Murr-Kreis?

3.	�Wie viele der eingebürgerten Personen wurden aufgrund einer Ehe mit einer 
deutschen Staatsangehörigen/einem deutschen Staatsangehörigen bereits nach 
drei Jahren (Staatsangehörigkeitsgesetz § 9) im Rems-Murr-Kreis eingebürgert 
(bitte nach Staatsangehörigkeit, Alter und Geschlecht aufschlüsseln)?

4.	�Wie viele Ermessenseinbürgerungen, insoweit die Voraussetzungen für eine 
Anspruchseinbürgerung nicht erfüllt waren, erfolgten in den Jahren 2015 bis 
2025 im Rems-Murr-Kreis, unter Angabe der Rechtfertigungsgründe?

5.	�Wie viele noch nicht entschiedene Anträge auf Einbürgerung liegen aktuell 
dem Landkreis Rems-Murr vor?

6.	�Wie viele Rücknahmen der deutschen Staatsbürgerschaft wurden in den letzten 
drei Jahren im Rems-Murr-Kreis aus welchen Gründen durchgeführt?

7.	�Wie viele Fälle von mutmaßlich oder tatsächlich gefälschten Sprach- oder Ein-
bürgerungszertifikaten wurden im Zeitraum 2022 bis heute im Rems-Murr-
Kreis bekannt?

8.	�Wie viele Bürger mit ausschließlich deutscher Staatsbürgerschaft leben in den 
Jahren 2020 bis heute im Rems-Murr-Kreis?

9.	�Wie viele Bürger mit Migrationshintergrund leben seit 2020 bis heute im 
Rems-Murr-Kreis (bitte aufschlüsseln nach Jahr, Nationalität und Geschlecht)?

Kleine Anfrage
des Abg. Daniel Lindenschmid AfD

und

Antwort
des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen

Einbürgerungen im Rems-Murr-Kreis

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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10.	�Wie viele Bürger im Rems-Murr-Kreis sind in den Jahren 2020 bis heute 
im Besitz einer doppelten Staatsbürgerschaft (bitte aufschlüsseln nach Jahr,  
Nationalität und Geschlecht)?

25.9.2025

Lindenschmid AfD

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2025 Nr. IM2-0141.5-189/25/6 beantwortet das 
Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen die Kleine Anfrage 
wie folgt:

1.	�Wie viele der in Baden-Württemberg lebenden Ausländer wurden in den Jahren 
2015 bis 2025 im Rems-Murr-Kreis eingebürgert (bitte nach Jahr, Staatsange-
hörigkeit, Alter, Geschlecht aufschlüsseln)?

Zu 1.:

Analog zu den gleichlautenden Anfragen Drucksache 17/8984 und Drucksache 17/8985 
für die Kreise Esslingen und Göppingen wurden im Sinne der Lesbarkeit zwei 
getrennte Tabellen erstellt und Altersgruppen gebildet und als Anlage beigefügt.

a) �Einbürgerungen im Rems-Murr-Kreis seit 2015 nach bisheriger Staatsangehö-
rigkeit und Berichtsjahr (15 häufigste bisherige Staatsangehörigkeiten im Ge-
samtzeitraum einzeln ausgewiesen). 

b) �Einbürgerungen im Rems-Murr-Kreis seit 2015 nach Altersgruppe, Geschlecht 
und Berichtsjahr.

2.	�Nach wie vielen Jahren erfolgten diese Einbürgerungen im Rems-Murr-Kreis?

Zu 2.:

Analog zu den Anfragen Drucksache 17/8984 und Drucksache 17/8985 wurde die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Jahren zum Zeitpunkt der Einbürgerung im 
Rems-Murr-Kreis nach Berichtsjahr ausgewertet und als Anlage beigefügt.

3.	�Wie viele der eingebürgerten Personen wurden aufgrund einer Ehe mit einer 
deutschen Staatsangehörigen/einem deutschen Staatsangehörigen bereits nach 
drei Jahren (Staatsangehörigkeitsgesetz § 9) im Rems-Murr-Kreis eingebürgert 
(bitte nach Staatsangehörigkeit, Alter und Geschlecht aufschlüsseln)?

Zu 3.:

Im Gesamtzeitraum von 2015 bis 2024 wurden im Rems-Murr-Kreis insgesamt 
63 Personen mit dem Familienstand verheiratet aufgrund von § 9 Staatsange-
hörigkeitsgesetz (StAG) nach einer Aufenthaltsdauer von höchstens drei Jahren 
eingebürgert. Das Durchschnittsalter lag bei 35,2 Jahren. Bei ihrer Einbürgerung 
waren zwölf Personen unter 30 Jahre, 23 Personen über 30 und unter 35 Jahre, 
14 Personen über 35 und unter 40 Jahre und 14 Personen über 40 Jahre alt. Eine 
weitere Aufschlüsselung (nach Geschlecht und bisheriger Staatsangehörigkeit) ist 
vor dem Hintergrund der geringen Fallzahlen und den Vorgaben zur statistischen 
Geheimhaltung (Auspunkten von Fallzahlen kleiner drei) nicht sinnvoll.
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4.	�Wie viele Ermessenseinbürgerungen, insoweit die Voraussetzungen für eine 
Anspruchseinbürgerung nicht erfüllt waren, erfolgten in den Jahren 2015 bis 
2025 im Rems-Murr-Kreis, unter Angabe der Rechtfertigungsgründe?

Zu 4.:

Im Berichtszeitraum 2015 bis 2024 gab es im Rems-Murr-Kreis insgesamt 1 459 
Ermessenseinbürgerungen. Dies entspricht einem Anteil von knapp 18 Prozent an 
allen 8 106 vollzogenen Einbürgerungen. Davon entfallen 1 112 Fälle auf die Er-
messenseinbürgerung nach § 10 Absatz 2 StAG (Miteinbürgerung von Familien-
angehörigen) und 347 Fälle auf die Einbürgerung nach § 8 StAG. 

§ 10 Absatz 2 StAG regelt den Sonderfall der Miteinbürgerung eines Ehegatten 
oder eingetragenen Lebenspartners eines Ausländers, auch wenn sich dieser noch 
nicht seit acht bzw. seit dem 27. Juni 2024 seit fünf Jahren rechtmäßig im Inland 
aufhält. § 8 StAG regelt die von Familienangehörigen unabhängige Ermessens-
einbürgerung.

5.	�Wie viele noch nicht entschiedene Anträge auf Einbürgerung liegen aktuell dem 
Landkreis Rems-Murr vor?

Zu 5.: 

Zum 1. Oktober 2025 gab es im Rems-Murr-Kreis noch 4 505 Fälle, über die 
noch nicht entschieden wurde.

6.	�Wie viele Rücknahmen der deutschen Staatsbürgerschaft wurden in den letzten 
drei Jahren im Rems-Murr-Kreis aus welchen Gründen durchgeführt?

Zu 6.:

Im angefragten Zeitraum sind keine Rücknahmen erfolgt.

7.	�Wie viele Fälle von mutmaßlich oder tatsächlich gefälschten Sprach- oder 
Einbürgerungszertifikaten wurden im Zeitraum 2022 bis heute im Rems-Murr-
Kreis bekannt?

Zu 7.:

Im Zeitraum seit 2022 bis heute wurden dem Landratsamt Rems-Murr fünf ge-
fälschte Sprachzertifikate und ein gefälschtes Einbürgerungszertifikat vorgelegt. 
Die Vorlage gefälschter Dokumente wird zur Anzeige gebracht. Vor jeder Ein-
bürgerung werden in einem persönlichen Gespräch durch Mitarbeitende des 
Landratsamtes u. a. die Deutschkenntnisse nochmals überprüft und auch bei Vor-
lage eines Sprachzertifikats gegebenenfalls als unzureichend eingeschätzt.

8.	�Wie viele Bürger mit ausschließlich deutscher Staatsbürgerschaft leben in den 
Jahren 2020 bis heute im Rems-Murr-Kreis?

Zu 8.:

Aus den Bevölkerungsstatistiken liegen keine Angaben zur Zahl der Personen mit 
ausschließlich deutscher Staatsangehörigkeit vor.
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9.	�Wie viele Bürger mit Migrationshintergrund leben seit 2020 bis heute im Rems-
Murr-Kreis (bitte aufschlüsseln nach Jahr, Nationalität und Geschlecht)?

Zu 9.:

Das Konzept des Migrationshintergrundes ist nicht vergleichbar mit den Aus-
wertungen zur Staatsangehörigkeit. Eine Person hat einen Migrationshintergrund, 
wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsbürger-
schaft geboren ist. Diese Definition umfasst Personen, die selbst zugewandert 
sind, als auch deren in Deutschland geborenen Nachkommen (ab 2. Generation).

Die dazu aus dem Mikrozensus vorliegenden Daten beziehen sich nicht auf die 
Kreisebene. Allerdings liegen Daten für die nächsthöhere Verwaltungsebene der 
Region Stuttgart ohne die Landeshauptstadt Stuttgart vor. Die vorliegenden Daten 
können der angehängten Tabelle entnommen werden.

10.	�Wie viele Bürger im Rems-Murr-Kreis sind in den Jahren 2020 bis heute im 
Besitz einer doppelten Staatsbürgerschaft (bitte aufschlüsseln nach Jahr, Na-
tionalität und Geschlecht)?

Zu 10.:

Aus den Bevölkerungsstatistiken liegen keine Angaben zur Anzahl der Personen 
mit doppelter Staatsbürgerschaft vor. Die dazu aus dem Mikrozensus vorliegen-
den Daten beziehen sich nicht auf die Kreisebene. Allerdings liegen Daten für die 
nächsthöhere Verwaltungsebene der Region Stuttgart ohne die Landeshauptstadt 
Stuttgart vor. 

Die als Anlage beigefügte Auswertung der Staatsangehörigkeit ist nicht vergleich-
bar mit den anderen Statistiken aus dem Ausländerzentralregister oder der Be-
völkerungsfortschreibung. Die Angaben beruhen im Gegensatz zu den genannten 
Statistiken auf Eigenangaben der Befragten im Rahmen einer Stichprobenerhe-
bung.

Es ist zu beachten, dass für das Erhebungsjahr 2020 generell keine Mikrozen-
susdaten ausgegeben werden, da die Erhebungsergebnisse aufgrund der methodi-
schen Umstellung von 2020 und den mit der Corona-Pandemie einhergehenden 
Problemen in der Erhebung als zu unsicher angesehen werden.

Strobl
Minister des Inneren, 
für Digitalisierung und Kommunen
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Berichtsjahr Bisherige
Staatsangehörigkeit Rems-Murr-Kreis

Insgesamt 658
Sonstige 195
Türkei 131
Syrien .
Kosovo 69
Griechenland 65
Italien 39
Rumänien 27
Kroatien 43
Polen 23
Irak 13
Bosnien und Herzegowina 12
Serbien 8
Pakistan 8
Ukraine 9
Iran .
Indien 7
Insgesamt 721
Sonstige 191
Türkei 107
Syrien 6
Kosovo 104
Griechenland 77
Italien 43
Rumänien 38
Kroatien 46
Polen 22
Irak 15
Bosnien und Herzegowina 25
Serbien 13
Pakistan 19
Ukraine 9
Iran .
Indien .
Insgesamt 766
Sonstige 213
Türkei 123
Syrien .
Kosovo 89
Griechenland 79
Italien 59
Rumänien 48
Kroatien 41
Polen 38
Irak 11
Bosnien und Herzegowina 27
Serbien 5
Pakistan 11
Ukraine 7
Iran .
Indien 8

1a) Einbürgerungen im Rems-Murr-Kreis seit 2015 nach bisheriger 
Staatsangehörigkeit* und Berichtsjahr

2015

2016

2017
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Insgesamt 687
Sonstige 194
Türkei 148
Syrien 4
Kosovo 103
Griechenland 65
Italien 31
Rumänien 25
Kroatien 17
Polen 18
Irak 17
Bosnien und Herzegowina 8
Serbien 24
Pakistan 7
Ukraine 11
Iran 11
Indien 4
Insgesamt 796
Sonstige 219
Türkei 173
Syrien 7
Kosovo 87
Griechenland 89
Italien 35
Rumänien 23
Kroatien 41
Polen 22
Irak 17
Bosnien und Herzegowina 22
Serbien 20
Pakistan 9
Ukraine 11
Iran 10
Indien 11
Insgesamt 727
Sonstige 217
Türkei 153
Syrien 3
Kosovo 101
Griechenland 60
Italien 29
Rumänien 28
Kroatien 35
Polen 17
Irak 15
Bosnien und Herzegowina 19
Serbien 20
Pakistan 7
Ukraine 9
Iran 10
Indien 4

2019

2018

2020
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Insgesamt 789
Sonstige 255
Türkei 88
Syrien 131
Kosovo 28
Griechenland 31
Italien 49
Rumänien 62
Kroatien 13
Polen 24
Irak 16
Bosnien und Herzegowina 14
Serbien 13
Pakistan 12
Ukraine 6
Iran 18
Indien 29
Insgesamt 1.167
Sonstige 214
Türkei 123
Syrien 340
Kosovo 62
Griechenland 98
Italien 105
Rumänien 56
Kroatien 16
Polen 27
Irak 31
Bosnien und Herzegowina 10
Serbien 6
Pakistan 16
Ukraine 21
Iran 27
Indien 15
Insgesamt 826
Sonstige 181
Türkei 77
Syrien 273
Kosovo 43
Griechenland 32
Italien 44
Rumänien 44
Kroatien 14
Polen 17
Irak 18
Bosnien und Herzegowina 16
Serbien 11
Pakistan 17
Ukraine 15
Iran 13
Indien 11

2021

2022

2023
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Insgesamt 969
Sonstige 268
Türkei 93
Syrien 247
Kosovo 54
Griechenland 46
Italien 31
Rumänien 27
Kroatien 14
Polen 9
Irak 34
Bosnien und Herzegowina 15
Serbien 29
Pakistan 29
Ukraine 27
Iran 19
Indien 27

Datenquelle: Einbürgerungsstatistik.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2025

* Einzelne Listung der 15 im Rems-Murr-Kreis im Gesamtzeitraum insgesamt häufigsten 
bisherigen Staatsangehörigkeiten.

Werte kleiner 3 sowie ggf. zweitkleinste Werte aus Gründen der statistischen Geheimhaltung 
gepunktet.

2024
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Berichtsjahr Rems-Murr-Kreis
2015 20,0        
2016 20,4        
2017 21,7        
2018 19,1        
2019 19,5        
2020 18,3        
2021 15,3        
2022 15,8        
2023 14,4        
2024 15,0        

Datenquelle: Einbürgerungsstatistik.
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2025

2) Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Jahren zum Zeitpunkt der 
Einbürgerung im Rems-Murr-Kreis nach Berichtsjahr
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